
 

Ausschreibung 
 

4. Internationale Süddeutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen 
der Jugendklassen 12 bis 16 Jahre, der Juniorenklasse 17 bis 19 Jahre und der offenen Klasse 

 
und 

 
24. Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften 

der Jugendklassen 12 bis 16 Jahre, der Juniorenklasse 17 bis 19 Jahre und der offenen Klasse 
 

und 
 

Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften der Masters im Freiwasserschwimmen 
 

und 
 

Jedermann-Schwimmen (JMS) im Freiwasser 
 

am 08. - 09. Juni 2019 in Heddesheim (Baden) 
 

 
Veranstalter:  Süddeutscher Schwimm-Verband (SSV) 
 Badischer Schwimm-Verband e.V. (BSV) 
 Schwimmverband Württemberg e.V. (SVW) 
Ausrichter:  TG Heddesheim 1891 e.V. Abteilung Schwimmen 
Wettkampfort: Badesee Heddesheim, An der Fohlenweide 7, 68542 Heddesheim 
 
 
Wettkampffolge: 
 
1. Abschnitt: Samstag, 08. Juni 2019 
Einlass: 09:30 Uhr, Kampfrichtersitzung: 10:00 Uhr, Einschwimmen: bis 10:45 Uhr, 
Beginn: 11:00 Uhr 
 
WK 01 5.000 m, weiblich, Jahrgang 2005 und älter (Int. Süddt. Meisterschaften) 
WK 02 5.000 m, weiblich, Jahrgang 2005 und älter und Masters (Int. Ba-Wü Meisterschaften) 
 
WK 03 5.000 m, männlich, Jahrgang 2005 und älter (Int. Süddt. Meisterschaften) 
WK 04 5.000 m, männlich, Jahrgang 2005 und älter und Masters (Int. Ba-Wü Meisterschaften) 
 
Jedermann-Schwimmen  1.250 m weiblich und männlich (nachmittags im Anschluss an WK 4) 
 Start in einem gemeinsamen Lauf, getrennte Wertung 
 Die Teilnehmerzahl ist auf max. 50 Aktive begrenzt, es zählt das Eingangsdatum der 
 Meldungen. 
 
WK 05 3 x 1.250 m Staffelmeisterschaften,  (Int. Ba-Wü Meisterschaften) 
 weiblich, männlich, Mixed und Masters 
 Start in einem gemeinsamen Lauf, getrennte Wertung 
 
2. Abschnitt: Sonntag, 09 Juni 2019 
Einlass: 08:30 Uhr, Kampfrichtersitzung: 09:00 Uhr, Einschwimmen: bis 09:45 Uhr, 
Beginn: 10:00 Uhr 
 
WK 06 2.500 m, weiblich, Jahrgang 2007 und älter (Int. Süddt. Meisterschaften) 
WK 07 2.500 m, weiblich, Jahrgang 2007 und älter und Masters  (Int. Ba-Wü Meisterschaften) 
 
WK 08 2.500 m, männlich, Jahrgang 2007 und älter (Int. Süddt. Meisterschaften) 
WK 09 2.500 m, männlich, Jahrgang 2007 und älter und Masters (Int. Ba-Wü Meisterschaften) 
 
WK 10 10.000 m, weiblich, männlich, Jahrgang 2003 und älter (Int. Ba-Wü Meisterschaften) 
 Start in einem gemeinsamen Lauf, getrennte Wertung 
 ab mindestens 5 Teilnehmern 



 

Jedermann-Schwimmen 2.500 m, weiblich und männlich (Start während des WK 10) 
 Start in einem gemeinsamen Lauf, getrennte Wertung 
 Die Teilnehmerzahl ist auf max. 50 Aktive begrenzt, es zählt das Eingangsdatum der 
 Meldungen. 
 
 
1. Allgemeine Bestimmungen 
 
1.1.  Wettkampfstrecke 

Die Wettkampfstrecke ist ein mehrfach zu durchschwimmender Viereckkurs mit einer Strecke von 1.250 m. 
Schwimmrichtung und Wendemarken sind durch Bojen und der Zieleinlauf zusätzlich durch Schwimmleinen 
markiert. Die Wassertiefe beträgt bis zu 33 Metern. Die Wassertemperatur ist witterungsabhängig und beträgt 
im Juni ca. 22 Grad Celsius. 
Die Zeitmessung erfolgt per Handzeitnahme. 
Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden. 
Alle sonstigen notwendigen Informationen zu Anreise, Wettkampfstrecke etc. werden rechtzeitig auf der 
Homepage des Ausrichters (www.heddesheim-schwimmen.de) veröffentlicht. 

 
1.2. Zugang zur Wettkampfanlage 

Aktive und Trainer haben freien Zutritt zur der Wettkampfanlage. Zuschauer und Begleiter der Teams/-Aktiven 
zahlen die regulären Eintrittsgebühr für den Badesee in Höhe von 2,50 € (Kinder und Jugendliche bis zum 
18.Lebensjahr) bis 4,00 € (Erwachsene). 

 
1.3. Parkmöglichkeiten     
 Bei der Wettkampfanlage sind Parkplätze vorhanden. 
 
1.4. Meldeanschrift 
 Barbara Frese, Tel.: +49 (0)6203/403532, Fax: +49 (0)6203/403539. 
 E-Mail:  contact@heddesheim-schwimmen.de 
  

Mit der Meldung zum Wettkampf erklärt der Verein/der Schwimmer, dass 
(a)  er mit der - auch elektronischen - Speicherung seiner personenbezogenen Daten einverstanden ist und 

dass die Wettkampfdaten in Meldelisten (Meldeergebnisse), Wettkampfprotokolle und Bestenlisten 
aufgenommen und - auch auf elektronischem Weg (z. B. über das Internet) – veröffentlicht werden. 

(b) er einverstanden ist, dass Bild-, Film- und Tonaufnahmen von der Veranstaltung auf den Homepages 
des Ausrichters (www.heddesheim-schwimmen.de) sowie der Veranstalter BSV (www.bsvonline.de) 
und SVW (www.svw-online.de) veröffentlicht werden. 

 
1.5. Zeitplan 

Die Einlass-, Einschwimm-, Kampfrichtersitzungs- und Beginnzeiten können entsprechend der Anzahl der 
Meldungen noch verändert sowie Läufe von Männern und Frauen zusammengelegt und Wettkämpfe 
gemeinsam gestartet werden. Falls dies der Fall sein sollte, wird dies zusammen mit dem Meldeergebnis 
veröffentlicht. 
Ein Schiedsrichter der Veranstaltung kann während des laufenden Wettkampfes über eine Veränderung der 
Pausen entscheiden. 
Bei oder Abbruch der Veranstaltung / einzelner Wettkämpfe, z.B. aufgrund von Unwetter, wird kein Meldegeld 
zurückgezahlt. Es besteht zudem kein Anspruch auf Ersatz anderer Kosten (wie z.B. Hotel- oder Reisekosten). 

 
1.6.  Startnummer 

Alle Schwimmerinnen/Schwimmer müssen ihre Startnummer auf dem Oberarm und ggf. auf dem Rücken 
deutlich in wasserfester Tinte anzeigen. 
 

1.7. Startregel 
Es gilt die „Ein-Start-Regel“ aus der Schwimmlage. 

 
1.8. Wettkampfprotokolle 

Kopien der Protokolle werden in der Wettkampfstätte ausgehängt. 
Das Protokoll wird als PDF auf den Homepages des Ausrichters (www.heddesheim-schwimmen.de) sowie der 
Veranstalter BSV (www.bsvonline.de) und SVW (www.svw-online.de) zur Verfügung gestellt. 
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1.9. Verpflegung   
In der Wettkampfanlage befindet sich ein Kiosk von dem kalte und warme Speisen sowie Getränke angeboten 
werden. 

 Waffel- und Kuchenverkauf bietet der Ausrichter im Versorgungszelt an. 
 
1.10. Unterkunftsempfehlung 
 Gerne sind wir behilflich günstige Pensionen oder Hotels zu vermitteln. 
 Anfragen bitte an: silvia.wiltzsch@heddesheim-schwimmen.de. 
 
 
1.11. Weitere Informationen 

Ansprechpartner des Ausrichters TG Heddesheim: 
Silvia Wiltzsch 
Mail: silvia.wiltzsch@heddesheim-schwimmen.de 
 

 Onlineprotokoll sowie Meldeergebnisse unter: 
 den Homepages des Ausrichters (www.heddesheim-schwimmen.de) sowie der Veranstalter BSV  

(www.bsvonline.de) und SVW (www.svw-online.de). 
 Trainingsmöglichkeiten: Freitag, den 08.06.2019 nach Entrichten der regulären Eintrittsgebühr im öffentlichen 

Badebereich des Sees erlaubt. Ein Training auf der Wettkampfstrecke ist nicht möglich. 
 
1.12. Sonstiges 

Für Unfälle, Diebstähle, Verluste, Beschädigung usw. übernehmen weder die Veranstalter, noch der Ausrichter 
noch der Rechtsträger der Sportstätte eine Haftung. 

 
2. Besondere Bestimmungen für die Wettkämpfe 01 – 10: 
 
2.1. Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) und die Anti-Doping-Ordnung (ADO) 

des Deutschen Schwimm-Verbandes. 
Für Behinderte mit entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wettkampfbestimmungen des 
Deutschen Behinderten-Sportverbandes (DBS) anzuwenden. 
Mit der Meldung zum Wettkampf erklärt der Verein/der Schwimmer, dass die Wettkampfbestimmungen (WB), 
die Rechtsordnung (RO) und die Anti-Doping-Ordnung (ADO) des Deutschen Schwimm-Verbandes anerkannt 
werden und er sich diesen unterwirft. „Der Ausrichter erhebt und verarbeitet zur Durchführung der 
Wettkampfveranstaltung personenbezogene Daten. Diese werden an den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) 
weitergegeben. Es gelten die Datenschutzhinweise des DSV siehe Anlage.“ 
 

2.2. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind Schwimmer/-innen von Vereinen und Startgemeinschaften die beim Deutschen 
Schwimm-Verband registriert sind und die jährliche Lizenzgebühr bezahlt haben (Dies ist mit der Meldung 
gemäß WB § 12, Abs. 1, zu versichern), sowie von ausländischen Schwimmer/-innen, deren nationaler 
Schwimmverband der FINA angehört und die darin Start- und Verbandsrechte besitzen. 

 
2.3.   Teilnehmereinschränkung 
 WK 10, 10.000 m, findet nur ab insgesamt mind. 5 Teilnehmern, weiblich und/oder männlich, statt. 
 
2.4. Meldungen 
 Meldeanschrift: Barbara Frese,  Tel.: +49 (0)6203/403532, Fax: +49 (0)6203/403539. 
 E-Mail: contact@heddesheim-schwimmen.de 
  

Meldungen sind im aktuellen DSV-Format (6) (DSV-Form 101+102) per E-Mail zu tätigen. In Ausnahmefällen ist 
auch eine schriftliche Meldung oder Fax-Meldung möglich. Eine Meldedatei (DSV-Format) wird erstellt und 
rechtzeitig auf der Homepage des Ausrichters (www.heddesheim-schwimmen.de) zur Verfügung gestellt. 

 
Mit der Meldung haben die Vereine die Versicherung abzugeben, dass die von ihnen gemeldeten Schwimmer 
ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen können. Das ärztliche Attest darf nicht älter als 
ein Jahr alt sein. Meldungen ohne diese Versicherung werden zurückgewiesen. 
Die meldenden Vereine werden über den Eingang Ihrer Meldungen, bzw. über deren Zurückweisung, per e-Mail 
benachrichtigt. Deshalb ist bei der Abgabe der Meldung unbedingt eine e-Mail-Adresse anzugeben. Vereine, 
die bis zum 04. Juni 2019, 20:00 Uhr keine Meldebestätigung erhalten haben oder in dieser einen Fehler 
feststellen, wie z. B. Namensschreibweisen, Jahrgänge oder fehlerhafte Meldezeiten, haben 24 Stunden Zeit 
diese Fehler anzuzeigen. 
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Danach wird das Meldeergebnis endgültig abgeschlossen und auf den Homepages des Ausrichters 
(www.heddesheim-schwimmen.de) sowie der Veranstalter BSV (www.bsvonline.de) und SVW (www.svw-
online.de) veröffentlicht, ist dort abrufbar und wird in der Wettkampfanlage ausgehängt. 

 
2.5. Meldeschluss 

Der Meldeschluss ist am Freitag, den 31. Mai 2019 um 20:00 Uhr, bei der Meldeadresse. Die meldenden Vereine 
sind für den rechtzeitigen und korrekten Eingang verantwortlich. Eine Meldung gilt als angenommen, sobald 
eine Bestätigung des Ausrichters vorliegt. Diese wird vom Ausrichter nach Eingang der Meldungen per e-Mail 
an die Vereine gegeben. 

 
2.6. Meldegeld und Bezahlung 

Das Meldegeld beträgt bei 
Wettkampf 01, 03, 06, 08  (Int. Süddt. Meisterschaften)                             20,00 € je Meldung 
Wettkampf 02, 04, 07, 09  (Int. Ba-Wü Meisterschaften)                            20,00 € je Meldung 
Wettkampf 10 (10.000 m  Int. Ba-Wü Meisterschaften)           25,00 € je Meldung 
Wettkampf 05  (Staffel Int. Ba-Wü Meisterschaften)                 30.00 € je Meldung 
 
Es ist spätestens bis zum 05. Juni 2019 auf folgendes Konto zu überweisen: 
TG Heddesheim Schwimmabteilung 
VR Bank Rhein-Neckar 
IBAN DE76 6709 0000 0002 4955 03 
BIC GENODE61MA2 
Verwendungszweck: Freiwasser 2019 und Vereinsname 
 

2.7. Wertungen 
Int. Süddt. Meisterschaften - Wettkampf 01, 03 - 5.000 m: 

Offene Wertung aller Teilnehmer 

Juniorenwertung (Jahrgänge 2000 - 2002 gemeinsam) 

Jahrgangswertungen (Jahrgänge 2003, 2004, 2005) 
Int. Süddt. Meisterschaften - Wettkampf 06, 08 - 2.500 m: 

Offene Wertung aller Teilnehmer 

Juniorenwertung (Jahrgänge 2000 - 2002 gemeinsam) 

Jahrgangswertungen (Jahrgänge 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) 
Int. Ba-Wü Meisterschaften - Wettkampf 02, 04 - 5.000 m: 

Offene Wertung aller Teilnehmer 

Juniorenwertung (Jahrgänge 2000 - 2002 gemeinsam) 

Jahrgangswertungen (Jahrgänge 2003, 2004, 2005) 

Masterswertung ab AK 20, gem. WB § 152 
Int. Ba-Wü Meisterschaften - Wettkampf 07, 09 - 2.500 m: 

Offene Wertung aller Teilnehmer 

Juniorenwertung (Jahrgänge 2000 - 2002 gemeinsam) 

Jahrgangswertungen (Jahrgänge 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) 

Masterswertung ab AK 20, gem. WB § 152 
Int. Ba-Wü Meisterschaften - Wettkampf 05 - 3 x 1.250 m : 

Offene Wertung, weiblich, männlich, mixed 

Masterswertung weiblich, männlich, mixed 

Altersklassen Masters-Staffeln: A 60-109; B 110-159 und C 160+ 
Int. Ba-Wü Meisterschaften - Wettkampf 10, 10.000 m 

Offene Wertung aller Teilnehmer 
Schwimmer, die sowohl für die Int. Süddt. Meisterschaften als auch für die Int. Ba-Wü Meisterschaften gewertet 
werden möchten, müssen entsprechend beide Wettkämpfe melden. 

 
2.8. Auszeichnungen 

Die ersten 3 Plätze jeder Wertungsklasse der WK 01 – 04 und 06 – 10 erhalten Medaillen und die ersten 8 
Plätze erhalten Urkunden. Bei WK 5 erhalten die drei ersten Staffeln W/M/Mixed und Masters (W/M/Mixed in 
den Staffelaltersklassen) eine Medaille je Starter. 
Die Durchführung der Siegerehrung wird vom Sprecher bekannt gegeben. Die Siegerehrung ist Bestandteil des 
Wettkampfes. Aktive, die daran nicht teilnehmen, verlieren ihren Anspruch auf eine Auszeichnung. 
Auf den Ausdruck von Urkunden wird verzichtet. Die Urkunden werden nach der Veranstaltung unter 
(www.heddesheim-schwimmen.de) als PDF- Datei zum Selbstausdruck bereitgestellt. 
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2.9. Laufeinteilung 
 Die Wettkämpfe der Internationalen Süddeutschen Meisterschaften und der Internationalen Baden-

Württembergischen Meisterschaften werden in gemeinsamen Läufen ausgetragen. Schwimmer, die für eine 
Wettkampfstrecke für beide Meisterschaften gemeldet haben starten somit nur einmal. 

 Sollten mehrere Läufe pro Wettkampf nötig sein, so werden diese nach den angegebenen Meldezeiten gesetzt. 
 
2.10. Mixed-Staffel 

In der Mixed-Mannschaft (Wettkampf 05) muss mindestens ein weiblicher und ein männlicher Schwimmer am 
Start sein. Die Reihenfolge ist beliebig. 

 
2.11.  Zeitlimit 

Für die Wettkämpfe gilt in Abänderung zur WB-FT SW FS folgendes Zeitlimit: 

 10.000 m   3,5 Stunden 

  5.000 m   2 Stunden 

  2.500 m   1 Stunde 

 3x1.250 m    1 Stunde 
Das Zeitlimit gilt unabhängig von Altersklasse und Geschlecht. Nach Ablauf des Zeitlimits können alle 
Schwimmer aus dem Wasser genommen werden, die noch auf der Strecke sind. 
 

2.12.  Kampfgericht 
Der Kampfrichterobmann des BSV benennt einen Schiedsrichter sowie Starter/Startordner, 2 Schwimmrichter, 
1 Zielrichterobmann und 1 Zeitnehmerobmann. Die restlichen Kampfrichter müssen von den teilnehmenden 
Vereinen gestellt werden und werden mit dem Meldeergebnis bekannt gegeben. Sollte ein Verein die 
angeführte Anzahl von Kampfrichtern nicht stellen, so wird für jeden nicht gestellten Kampfrichter je Tag eine 
Ordnungsgebühr in Höhe von 50 € vom BSV erhoben. 

 
3. Besondere Bestimmungen für das Jedermann-Schwimmen (JMS) 
 
3.1. Termin 
 Am Samstag, 08. Juni 2019, zwischen WK 04 und 05 JMS 1.250 m 
 Am Sonntag, 09. Juni 2019, während WK 10 
 
3.2. Wettkampfstrecke 
 Die Wettkampfstrecke ist ein Viereckkurs mit 1.250 m. 
 
3.3. Teilnahmeberechtigung 
 Teilnahmeberechtigt ist jede(r) Sportler/-in, ab Jahrgang 2007, der/die sich die Strecke zutraut. Eine  
 Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht erforderlich. 
 Mit Abgabe der Meldung bestätigt jede(r) Teilnehmer/-in seine Sporttauglichkeit. Minderjährige Teilnehmer  
 benötigen eine Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter (Vordruck unter www.heddesheim-
 schwimmen.de). Teilnehmer die bei den Meisterschaften starten, dürfen nicht beim Jedermann-Schwimmen  
 teilnehmen. 
 
3.4. Meldungen / Teilnehmereinschränkung 
 Formlos per Mail bis zum 02. Juni 2019 an die Meldeanschrift 
 Barbara Frese, Tel.: +49 (0)6203/403532, Fax: +49 (0)6203/403539. 
 E-Mail: contact@heddesheim-schwimmen.de   
 Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 50 Starter/innen begrenzt. Die Reihenfolge des Einganges der Meldungen 
 ist für die Startzulassung entscheidend. 
 Meldungen werden auch am Wettkampftag angenommen, wenn die maximale Teilnehmeranzahl noch nicht 
 erreicht ist. 
 
3.5. Meldegeld und Bezahlung 
 Das Meldegeld beträgt 15,00 € je Meldung 
 Bei Meldungen per Email muss das Meldegeld bis spätestens 05. Juni 2019 auf folgendes Konto überwiesen 
 werden: 

TG Heddesheim Schwimmabteilung 
VR Bank Rhein-Neckar 
IBAN DE76 6709 0000 0002 4955 03 
BIC GENODE61MA2 
Verwendungszweck: Freiwasser 2019 JMS (Streckenlänge) und Name. 

 Sollten am Wettkampftag noch Meldungen möglich sein, ist das Meldegeld bei Meldung in bar zu bezahlen. 
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3.6. Startlisten / Wettkampfeinweisung 
 Alle Teilnehmer müssen sich spätestens 30 Minuten vor dem Start im Wettkampfbüro melden, sich in die 
 Startliste eintragen und werden mit der Startnummer beschriftet. Die Wettkampfeinweisung findet 15 min vor 
 dem Start statt. Es gibt keine Anzugbeschränkung, bei Vollkörperanzug besteht Badekappenpflicht. 
 
3.7. Wertungen 
 Die Wettkämpfe werden getrennt nach Frauen und Männern Jahrgang 1989 und jünger bzw. Jahrgang 1988 
 und älter gewertet. 
 
3.8. Auszeichnungen 
 Die ersten 10 jeder Wertungsklasse erhalten einen Sachpreis. 
 Auf den Ausdruck von Urkunden wird verzichtet. 
 Urkunden für alle Teilnehmer/-innen werden nach der Veranstaltung unter (www.heddesheim-schwimmen.de) 
 als PDF-Datei zum Selbstausdruck bereitgestellt. 
 
 
Süddeutscher Badischer Schwimmverband TG Heddesheim 1891 e.V. 
Schwimm-Verband Schwimm-Verband e.V. Württemberg e.V. Abteilung Schwimmen 
Jakob Rukatukl Thorsten Bierkamp Holger Kilz Silvia Wiltzsch 
Fachwart Schwimmen Fachwart Schwimmen Fachwart Schwimmen Abteilungsleiterin 
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Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen 
Informationen zum Datenschutz 

 
 
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung im Rahmen von Wettkampfveranstaltun-
gen i.S.d. § 8 der Wettkampfbestimmungen – Allgemeiner Teil (WB-AT) des DSV durch den  

Deutscher Schwimm-Verband e.V. (DSV) 
Korbacher Straße 93, 34132 Kassel 
Tel:  +49 (0) 561-94083-61 
Fax: +49 (0) 561-94083-15 
E-Mail:  info@dsv.de 

und / oder ggf. die Landesschwimmverbände, die Schwimmbezirke im Schwimmverband Nordrhein-
Westfalen (SV NRW), die Bezirke und Kreise auf ihrer Ebene und für ihren Bereich und die Vereine,  
 
– im Folgenden zusammenfassend „wir“ –  
 
wenn und soweit diese als Veranstalter bzw. Ausrichter i.S.d. § 9 der WB-AT für die Wettkampveran-
staltung verantwortlich zeichnen. Wer Veranstalter bzw. Ausrichter einer Wettkampveranstaltung ist, ist 
der jeweiligen Ausschreibung der Wettkampveranstaltung zu entnehmen; dort finden Sie auch die je-
weiligen Kontaktangaben. 

Datenschutzanfragen richten Sie gern direkt an die Datenschutzbeauftragten des Veranstalters bzw. 
Ausrichters unter der jeweils in der Ausschreibung der Wettkampfveranstaltung angegebenen Kontakt-
daten. Oder wenden Sie sich an die Datenschutzbeauftragte des DSV, erreichbar unter den o.g. Kon-
taktdaten des DSV. 
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Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von 
deren Verwendung 
 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die im Rahmen der Meldungen von den Vereinen / Startge-
meinschaften zu einer Wettkampfveranstaltung zur Verfügung gestellt werden zu den in den Wettkamp-
bestimmungen (WB-AT und des jeweils einschlägigen Fachteils) genannten Zwecken. Vor, während 
und nach der Wettkampfveranstaltung werden diese Daten auch für den Schriftwechsel mit den mel-
denden Vereinen / Startgemeinschaften verarbeitet. Diese Verarbeitungen erfolgen regelmäßig auf der 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, soweit nicht im Folgenden etwas Abweichendes bestimmt 
ist. 
 

Prüfung der Teilnahmeberechtigung 
Wir werden danach unter Rückgriff auf das Lizenzregister Ihre Teilnahmeberechtigung für die Wett-
kampfveranstaltung entsprechend §§ 19 ff. der WB-AT, der Wettkampfgebührenordnung (WGO) sowie 
der jeweiligen Ausschreibung bzw. den Durchführungsbestimmungen der Wettkampfveranstaltung prü-
fen. Diese Verarbeitungen führen wir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO durch. Soweit im 
Rahmen der Sportfähigkeitsatteste gesundheitsbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt deren Ver-
arbeitung auf Grundlage Ihrer hierzu erteilten Einwilligung, Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO. Ohne Angabe 
der vorgenannten Daten, insbesondere ohne Einwilligung in die Verarbeitung des Sportfähigkeitsattests 
ist eine Teilnahme an der Wettkampfveranstaltung nicht möglich. 
 

Wettkampfprotokolle 
Im Einklang mit § 18 WB-AT werden Wettkampfveranstaltungen durch den Ausrichter protokolliert und 
an die beim DSV eingerichtete Lizenzstelle übermittelt. Diese Verarbeitungen führen wir auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO durch. 
 

Siegerehrungen, Urkunden, Rekord- und Bestenlisten 
Soweit in den Wettkampfbestimmungen / Ausschreibungen / Durchführungsbestimmungen vorgese-
hen, werden nach Abschluss des Wettkampfes Urkunden an die Teilnehmer ausgegeben. Diese Ver-
arbeitungen führen wir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO durch. Angesichts unseres be-
rechtigten Interesses daran, den sportlichen Wettkampf zu fördern und Wettkampfergebnisse mit allen 
unseren Mitgliedern sowie der interessierten Öffentlichkeit zu teilen, werden wir Siegerehrungen abhal-
ten sowie die Wettkampfergebnisse in Rekord- und Bestenlisten aufnehmen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-
GVO. 
 

Dopingkontrollen 
Dopingkontrollen können bei Wettkampfveranstaltungen im Einklang mit den Bestimmungen der DSV 
Anti-Doping-Ordnung stattfinden. Hierfür gelten die spezifischen Datenschutzbestimmungen für Do-
pingkontrollen. 
 

Veröffentlichungen im Internet 
Aufgrund unseres berechtigten Interesses daran, das Interesse für unsere Sportarten in der Öffentlich-
keit hochzuhalten und weiter auszubauen, sowie unseres Interesses daran, möglichst vielen Sportinte-
ressierten die Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen und die Information über deren Ausgang zu-
gänglich zu machen, werden wir Starterlisten und Wettkampfergebnisse mittels  Live-Timing und Pro-
tokolldateien auf der Veranstaltungshomepage, der Verbandshomepage sowie im DSV-Portal veröf-
fentlichen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 
 

Medienberichterstattung (Foto- und Videoaufnahmen) 
Unsere Veranstaltungen sind regelmäßig medienöffentlich. Presse- und Medienvertretern ist es auf 
diesen Veranstaltungen erlaubt, auch Foto- und Videoaufnahmen anzufertigen, die zum Zwecke der 
Berichterstattung über die Veranstaltung in Print- und Online-Medien öffentlich verbreitet werden kön-
nen. Für derlei Datenverarbeitungen sind die jeweiligen Presse- und Medienorgane verantwortlich. 

Auf unseren Wettkampfveranstaltungen werden auch wir selbst sowie die jeweiligen Sponsoren der 
Veranstaltung Fotos und Videos anfertigen und diese in jeweils eigenen Print- und Online-Publikationen 
verwenden. Diese Datenverarbeitungen erfolgen je nach Veranstaltung und im Hinblick auch auf die 
abgebildete Person auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer öffentlichkeitswirksamen 
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Präsentation unserer Wettkampveranstaltungen oder auf Grundlage Ihrer uns hierzu erteilten Einwilli-
gung. Einwilligungsbedürftig sind insbesondere Foto- und Videoaufnahmen von Kindern, wobei hierfür 
die Einwilligung des / der Erziehungsberechtigten eingeholt wird.  
 

Sportwissenschaftliche und Archivzwecke 
Spitzen- und Breitensport bieten die Grundlage (sport-) wissenschaftlicher Forschung. Hierfür und für 
eigene Archivzwecke werden Wettkampfprotokolle sowie Angaben zu Siegerehrungen, Urkunden, Re-
kord- und Bestenlisten sowie Foto- und Videoaufnahmen unserer Wettkampfveranstaltungen dauerhaft 
dokumentiert und bewahrt. Hieran besteht ein berechtigtes Interesse unsererseits sowie der Öffentlich-
keit, Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.  
 

Verteidigung bei Rechtsstreitigkeiten 
Weiterhin können wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, soweit dies zur Abwehr von gel-
tend gemachten Rechtsansprüchen gegen uns bzw. umgekehrt für die Verfolgung etwaiger Ansprüche 
gegen Sie erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO, das berechtigte Inte-
resse liegt in der Möglichkeit der Rechtsverteidigung bzw. Durchsetzung eigener Rechtsansprüche. 
 

Welche Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten gibt es? 
 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten, die wir im Rahmen der Wettkampfab-
wicklung erhoben haben, nur an Dritte weiter, wenn: 
 

 Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO, ggf. auch Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO ausdrückliche 
Einwilligung dazu erteilt haben, 

 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO auf Grundlage berechtigter Interessen er-
forderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sowie 

 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die Teilnahme an unseren 
Wettkampveranstaltungen erforderlich ist. 

 

Wir werden danach Ihre personenbezogenen Daten insbesondere untereinander zwischen Veranstal-
ter und Ausrichter sowie der DSV-Lizenzstelle und den beteiligten Vereinen / Startgemeinschaften aus-
tauschen wie zuvor dargestellt.  
 

Ferner werden Ihre Daten auf der Grundlage von Art. 28 DS-GVO an technische Dienstleister weiter-
gegeben, die Ihre Daten ausschließlich in unserem Auftrag und keinesfalls zu eigenen Geschäftszwe-
cken verwenden. Hierbei handelt es sich um unsere IT-Dienstleister. 
 

Übermittlungen Ihrer Daten in Drittländer außerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums 
sind nicht vorgesehen. 
 

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten solange wie dies für die jeweils genannten Zwecke er-
forderlich ist. Soweit nicht im Einklang mit den vorgenannten Informationen eine dauerhafte Speiche-
rung erfolgt, werden Ihre Daten danach mit Abschluss der Wettkampfveranstaltung gelöscht, wenn und 
soweit nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine längere Speicherung erforderlich machen (Art. 6 
Abs. 1 lit. c DS-GVO).  
 

Welche Rechte haben Sie? 
 

Sie haben das Recht, gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten zu verlangen, gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, gemäß Art. 17 
DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, gemäß 
Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
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gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen. 
 

Gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise 
uns gegenüber widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilli-
gung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 
 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 
1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, können Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten einlegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren 
Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von 
uns umgesetzt wird. 
 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
datenschutz@dsv.de. 
 

Darüber hinaus haben Sie ein allgemeines Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde. Die für uns zuständige Behörde ist  
 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Gustav-Stresemann-Ring 1, D-65189 Wiesbaden,  
Telefon: +49 611 1408-0,  
Telefax: +49 611 1408-611 
E-Mail:  poststelle@datenschutz.hessen.de 

 

Ist die Zurverfügungstellung personenbezogener Daten erforderlich? 
 

Die Zurverfügungstellung personenbezogener Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrie-
ben, noch sind Sie verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Allerdings 
ist die Bereitstellung personenbezogener Daten für die Teilnahme an unseren Wettkampfveranstaltun-
gen zwingend erforderlich. Das bedeutet, dass wir, soweit Sie uns die o.g. personenbezogenen Daten 
nicht zur Verfügung stellen, Ihnen eine Teilnahme an der Wettkampfveranstaltung nicht ermöglichen 
können und werden. Eine solche Meldung wäre aussichtslos. Hiervon unberührt bleibt Ihr Recht, eine 
Einwilligung in bestimmte, oben genannte Datenverarbeitungen nicht zu erteilen, ohne dass Sie hier-
durch Nachteile zu befürchten hätten. 
 

Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung? 
 

Es findet keine automatisierte Entscheidung im Einzelfall im Sinne des Art. 22 DS-GVO statt. 
 


